
HAFENVORSCHRIFTEN 

• Der Mieter eines Liegeplatzes hat jederzeit den Anweisungen des Hafenmeisters Folge zu 
leisten; 

• Die maximale Fahrgeschwindigkeit im Yachthafen beträgt 6 km/h. Unter keinen Umständen 
darf Wellenschlag verursacht werden. 

• Es wird erwartet, dass der Mieter die Anlegestellen, Toilettenanlagen und Parkplätze sauber 
hält und den Müll an den entsprechenden Stellen deponiert. Müll wird sortiert. Für Restmüll, 
Glas, PMD, Papier, Altöl, Farbreste und Altbatterien werden Container bereitgestellt. Wir 
vertrauen auf ihre Unterstützung, um den Müll so weit wie möglich getrennt zu entsorgen. 

• Störendes Verhalten oder Belästigung, unter anderem verursacht durch mechanische und 
elektronische Musik, ist nicht erlaubt. Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr und dauert bis 
zum nächsten Morgen 09:00 Uhr. 

• Hunde müssen jederzeit kurz angeleint sein. 
• Kinder ohne Schwimmausweis müssen im Wasser Schwimmwesten oder Schwimmringe 

tragen 
• Grillen oder andere Feierlichkeiten sind an oder in der Nähe der Anlegestellen nicht 

gestattet. Dies ist nur an den dafür vorgesehenen Stellen auf den Spielfeldern möglich. 
• Für den Gütertransport stehen im Hafen Schubkarren zur Verfügung. Diese Schubkarren sind 

für den allgemeinen Gebrauch gedacht und kein persönliches Recht. Die Schubkarren sind 
nach Gebrauch unverzüglich an den Ort, an dem sie abgeholt worden sind, zurückzubringen.  

• Soziale Kontrolle ist sehr wichtig, und wir legen großen Wert auf Ihre Sicherheit und 
Zusammenarbeit, um dies zu erreichen. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches sehen oder eine 
Reparatur erforderlich ist, senden Sie uns bitte eine E-Mail, eventuell mit einem Foto und 
einer Beschreibung. 

• (ds@marec.be und/oder hl@marec.be) 

 


